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Mutterschaftsurlaub:
Erwerbsunterbriiche vor
und nach der Geburt

Eine Grundlagenstudie rund um die Thematik eines
pranatalen Mutterschaftsurlaubs lieferte erstmals
Kennzahlen zu Erwerbsverlaufen vor und nach der
Geburt sowie zu Absicherungsliicken, Einkommens-
einbussen und Herausforderungen fiir betroffene
Frauen sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
Die vom Bundesamt fir Sozialversicherungen ver-
anlasste Studie diente als Grundlage fiir den Bericht
des Bundesrates, mit dem er zu einem Postulat

von Standeratin Maury Pasquier Stellung nahm.

SHAE X
MELANIA RUDIN
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ie gesetzlichen Rahmenbedingungen,
die schwangere Arbeitnehmerin-
nen, Wochnerinnen und stillende

Mitter wahrend der sogenannten
Mutterschaft (Art. 5 Bundesgesetz liber den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts [ATSG]) arbeitsrechtlich schitzen
und wirtschaftlich absichern, werden durch
das Gleichstellungsgesetz (GIG), Arbeitsge-
setz (ArG), Obligationenrecht (OR) und Er-
werbsersatzgesetz (EOG) abgesteckt. Derweil
das GIG ein allgemeines Diskriminierungs-
verbot von Arbeitnehmerinnen, gerade
auch unter Berufung auf eine Schwanger-
schaft, festhalt, schiitzen das ArG und die
dazugehorigen Verordnungen die Gesund-
heit der meisten beschéftigten Frauen wah-
rend der Schwangerschaft und unmittelbar
nach der Niederkunft u.a. mit einem acht-
wochigen Beschéftigungsverbot und sie
nennen die Bedingungen, unter denen die
Betroffenen beschaftigt werden dirfen
(Mutterschutz). Fiir privatrechtliche Arbeits-
verhéltnisse halt das OR den Anspruch auf
einen Mutterschaftsurlaub und den Kiindi-
gungsschutz wahrend der Schwangerschaft
und des Mutterschaftsurlaubs fest. Das EOG
und seine Verordnung schliesslich regeln
die minimale Lohnfortzahlung wahrend des
Mutterschaftsurlaubs.

Fiir den Mutterschaftsurlaub und den Kiin-
digungsschutzim 6ffentlichen Dienst gelten
anstelle des OR die Personalgesetze von
Bund, Kantonen oder Gemeinden. Ein Gross-
teil der Kantone sowie der Bund gehen fiir
ihre Angestellten Uber die Standards des
EOG und des OR hinaus und ermdglichen
insbesondere einen Teilbezug des Mutter-
schaftsurlaubs vor der Geburt, Gblicherwei-
se im Umfang von zwei Wochen, wobei der
nachgeburtliche Urlaub weiterhin 14 Wo-
chen betragt.

Erkenntnisinteresse
und Untersuchungsdesign
Um die These zu priifen, dass die bestehen-
den rechtlichen Normen Unterbriiche der
Erwerbstétigkeit vor dem Geburtstermin,
wie sie eine Mehrheit der Schwangeren be-
ansprucht, nur ungeniigend berticksichti-
gen, Uberwies der Standerat ein Postulat
von Standeratin Maury Pasquier (15.3793),
das den Bundesrat aufforderte, in einem

Bericht das Ausmass, die Begriindung sowie
die finanzielle Absicherung vorgeburtlicher
Erwerbsunterbriiche darzulegen und den
Handlungsbedarf flir einen pranatalen Mut-
terschaftsurlaub zu priifen. Als Grundlage
fir den Bericht analysierte eine vom Bun-
desamt fiir Sozialversicherungen veranlass-
te Studie einerseits den bestehenden ge-
setzlichen Rahmen fiir den Mutter- bzw.
Gesundheitsschutz vor der Niederkunft.
Andererseits erfolgte eine Befragung von
Mittern, die nach der Geburt eine EO-Ent-
schadigung erhielten, und von Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern zu den konkreten
Erfahrungen mit dem Schutz von Arbeit-
nehmerinnen wahrend der gesamten Mut-
terschaft. Die Studie stiitzt sich auf die Ant-
worten von 2809 Frauen mit Anspruch auf
eine Mutterschaftsentschadigung und von
3575 Betrieben.

Absicherungsliicken
bestehen zum einen im
Arbeitsgesetz, zum anderen
im Obligationenrecht.
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Gesetzliche Rahmenbedingungen

fiir die Zeit der Schwangerschaft
Die Analyse des gesetzlichen und reglemen-
tarischen Rahmens fiir die Absicherung
schwangerer Arbeitnehmerinnen identifi-
zierte diverse Absicherungsliicken und Her-
ausforderungen.

Absicherungsliicken
Absicherungsliicken bestehen zum einenim
ArG, zum anderen im OR. Erstens sind Ar-
beitnehmerinnen in der Landwirtschaft und
in Privathaushalten sowie Heimarbeitneh-
merinnen dem ArG nicht oder nur teilweise
unterstellt. Folglich gilt der darin festgeleg-
te Schutz vor unzuldssigen gefahrlichen
oder beschwerlichen Arbeiten fiir sie nicht.
Zweitens gelten die Bestimmungen des OR
zur Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber im Krankheitsfall
auch fiir schwangerschaftsbedingte Ar-
beitsunfahigkeiten. Da sich die Lohnfort-
zahlung nach der Anzahl Dienstjahre be-
misst und in den ersten Dienstjahren nur
wenige Wochen betragt, kann eine schwan-
gerschaftsbedingte Arbeitsunfahigkeit vor
der Geburt je nach Anstellungsdauer zu
einem totalen Erwerbsausfall oder zu Ver-
diensteinbussen fiihren.
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Abbildung 1: Anteil Frauen mit Einkommenseinbussen wéhrend der Schwangerschaft
Miitterbefragung des Biiros fiir arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) 2017, Berechnungen BASS
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Herausforderungen
Insbesondere Arbeitnehmerinnen in noch
nicht gefestigten oder atypischen Ar-
beitsverhaltnissen haben wahrend einer
Schwangerschaft ein erhdhtes Risiko ar-
beitsrechtlicher und dadurch wirtschaft-
licher Nachteile. Fiir Frauen, die wahrend
der Probezeit schwanger werden, besteht
keine Lohnfortzahlungspflicht bei gesund-
heitsbedingten Erwerbsunterbriichen und
auch kein Kindigungsschutz. Angestellte
mit befristeten Arbeitsvertragen haben kei-
nen Kindigungsschutz, weil der befristete
Vertrag gemass OR keine Kiindigung vor-
sieht und ohne eine solche auf den Beendi-
gungstermin hin auslduft. Bei Frauen mit
schwankendem Einkommen kann die frei-

100 %

* Die Abweichung von 100 % resultiert
aus Rundungsdifferenzen.

willige oder unfreiwillige Stundenkiirzung
nebst kurzfristigen Lohneinbussen auch die
Hohe der spateren Mutterschaftsentscha-
digung vermindern.

Arbeitslose Frauen, bei denen es wahrend
der Schwangerschaft zu einer gesundheits-
bedingten Arbeitsunfdhigkeit kommt, gel-
ten als nicht vermittelbar, sodass sich ihr
Entschadigungsanspruch wie bei ande-
ren nicht vermittelbaren Arbeitslosen auf
30 Taggelder beschrénkt. Zudem gibt es bei
Arbeitslosigkeit kein «Pendant zum Kiindi-
gungsschutz fiir Angestellte», sodass nach
einer Aussteuerung aus der Arbeitslosen-
versicherung wahrend der Schwanger-
schaft das Anrecht auf eine Mutterschafts-
entschadigung erlischt.

Fiir Frauen, die wahrend der Probezeit
schwanger werden, besteht keine
Lohnfortzahlungspflicht bei gesund-
heitshbedingten Erwerbsunterbriichen
und auch kein Kiindigungsschutz.

16
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Die Mutterschaft in
unterschiedlicher Beurteilung
Mutterschutz
Der Mutterschutz ist in mehreren Bestim-
mungen des ArG und seiner Verordnungen
geregelt. Gemdss Art. 63 ArGV 1 u.a. ist ein
Betrieb verpflichtet, eine Risikobeurteilung
der dort verrichteten Arbeiten bei Mutter-
schaft vorzunehmen und Frauen, die be-
schwerliche und geféhrliche Arbeiten aus-
fihren, Gber die Gefahren und Massnahmen
rechtzeitig, d.h. bereits vor Eintritt einer
allfalligen Schwangerschaft, zu informie-
ren. Bei gut der Hélfte der befragten Frauen,
die geméss eigenen Angaben mindestens
manchmal Arbeiten tatigten, die fiir Mutter
und Kind als gefahrlich bzw. beschwerlich
gelten, unterliess die Arbeitgeberin bzw. der
Arbeitgeber allerdings die vorgeschriebene
Information. Insgesamt waren 16 % der be-
fragten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
irrtimlicherweise der Ansicht, die Frauen
seien dafiir verantwortlich, sich Gber mogli-
che Gefahren zu informieren und bei Bedarf
mit den Vorgesetzten darliber zu sprechen.

Erwerbsverldufe
Die Ergebnisse der Mitter- und Unterneh-
mensbefragung zeigen (ibereinstimmend,
dass Erwerbsausfalle wahrend der Schwan-
gerschaft weit verbreitet sind. 81% der be-
fragten Frauen und 86% der befragten
Betriebe waren mit gesundheitlich begriin-
deten Erwerbsunterbriichen schwangerer
Frauen konfrontiert. Zu einem grossen Teil
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waren die Frauen dabei voll arbeitsunfahig,
seltener teilarbeitsfahig. Die Erwerbsunter-
briiche dauern im Mittel sechs Wochen und
werden viel haufiger mit gesundheitlichen
Beschwerden begriindet als mit unzumutba-
rer gefahrlicher oder beschwerlicher Arbeit.
Ein Grossteil der Erwerbsunterbriiche er-
folgt gegen Schluss einer Schwangerschaft:
In den letzten 14 Tagen der Schwanger-
schaft waren gut zwei Drittel der befragten
Frauen voll- oder teilweise krankgeschrie-
ben, in den letzten Tagen vor der Geburt er-
hoht sich dieser Anteil auf 76 %. Hingegen
arbeiten 16 % der Frauen fast bis zur Nieder-
kunft.

Finanzielle Absicherung

Sowohl die befragten Frauen als auch die
Betriebe gaben an, wegen Mutterschaft
wirtschaftliche Nachteile erfahren zu haben.
Ein Viertel der befragten Frauen musste
wahrend der Schwangerschaft Einkom-
menseinbussen hinnehmen, wobei ein par-
tieller Einkommensausfall hdufiger war als
ein totaler. Ein besonders hohes Risiko fiir
Einbussen tragen Angestellte im Stunden-
lohn, solche mit wenigen Dienstjahren,
Frauen mit tiefem Bildungsabschluss, jiin-
gere Frauen sowie Geringverdienerinnen
(siehe Abbildung 1).

Die Betriebe verfligen zwar grosstenteils
Uber eine Taggeldversicherung, die bei einem
gesundheitlich begriindeten Erwerbsunter-

bruch einer schwangeren Mitarbeiterin fiir
eine begrenzte Zeit die Lohnfortzahlung
Ubernimmt; wahrend der Wartefrist, die je
nach Vertrag zwischen 14 und 180, in der
Regel 30 Tage dauert, tragen jedoch sie das
finanzielle Risiko. Gegen den Erwerbsunter-

Der Anteil der Frauen, die
einen Teil des bezahlten
Mutterschaftsurlaubs bereits
vor der Geburt antreten, ist
gering (3 % aller Befragten).

bruch bei einem arbeitsrechtlich begriinde-
ten Beschaftigungsverbot hingegen kann
sich die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber
nicht versichern. Sieht sie/er sich ausser-
stande, eine gleichwertige Ersatzarbeit
anzubieten, kann die schwangere Arbeit-
nehmerin der Arbeit fernbleiben und die Ar-
beitgeberin oder der Arbeitgeber muss ihr
auf die eigenen Kosten 80 % des bisherigen
Lohnes entrichten.

Abbildung 2: Anzahl Wochen bis zur Wiederaufnahme der Erwerbstatigkeit
Miitterbefragung des Biiros fiir arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) 2017, Berechnungen BASS
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Mutterschaftsurlaub

Fir knapp die Hélfte der befragten Frauen
und tiberdurchschnittlich oft fir solche mit
héherer Ausbildung bewegen sich die Dauer
des Mutterschaftsurlaubs und die Hohe der
Entschéddigung liber dem gesetzlichen Obli-
gatorium. Wobei liberobligatorische Rege-
lungen eher in grésseren Unternehmen und
haufig in der o6ffentlichen Verwaltung, im
Erziehungs- und Unterrichtswesen sowie im
Gesundheits- und Sozialwesen anzutreffen
sind. Der Anteil der Frauen, die einen Teil
des bezahlten Mutterschaftsurlaubs bereits
vor der Geburt antreten, ist gering (3 % aller
Befragten). Denn die meisten Frauen ziehen
es vor, den Urlaub ganz nach der Geburt zu
beanspruchen. 14 Wochen nach der Nieder-
kunft ist denn auch nur eine Minderheit der
Frauen bereits wieder erwerbstatig (18 %).
Inindividueller Absprache mit der Arbeitge-
berin oder dem Arbeitgeber, die lber die
Bestimmungen des EOG hinausgeht, kehrt
die Haélfte der befragten Frauen nach 22 Wo-
chen wieder in den Erwerbsalltag zuriick
(siehe Abbildung 2).

Weiterarbeit
Bei mehr als 10 % der Frauen wurde bei der
Bekanntgabe der Schwangerschaft uber
eine Auflosung des Arbeitsvertrags in ge-
genseitigem Einverstdndnis gesprochen
oder eine Kiindigung durch die Arbeitge-
berin bzw. den Arbeitgeber nach dem Mut-

B Erwerbstétigkeit wieder aufgenommen
Wiederaufnahme geplant
Nicht erwerbstétig

Wochen nach der Geburt
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terschaftsurlaub in Aussicht gestellt. Nach
der Niederkunft haben insgesamt 6% der
befragten Frauen die Stelle von sich aus auf-
gegeben, 3% haben nach Ablauf des Kiin-
digungsschutzes eine Kiindigung der Ar-
beitgeberin bzw. des Arbeitgebers erhalten.
Es ist nicht bekannt, inwiefern eine selbst
eingereichte Kiindigung auch auf Dréngen
der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers er-
folgte. Viele Mitter, die vor der Niederkunft
berufstatig waren, aber nach dem Mut-
terschaftsurlaub keiner Erwerbstéatigkeit
nachgingen, begriindeten ihre derzeitige
Erwerbslosigkeit mit dem fehlenden Willen
der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers, sie
zu einem geringeren Pensum weiterzube-
schaftigen. Eine Auswertung speziell fir die
«Soziale Sicherheit / CHSS» zeigt, dass ins-
gesamt 11% der Frauen, die vor der Geburt

Viele Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber sind sich ihrer
Pflicht zur Risikobeurteilung
von Arbeiten, die fiir die
Mutter und das ungeborene
Kind potenziell gefdhrlich
oder beschwerlich sein
konnten, nicht bewusst.

erwerbstétig waren, nach dem Mutter-
schaftsurlaub nicht arbeiteten, obschon sie
es wollten. Werden als Ursache fir unfrei-
willige léangere Erwerbspausen noch ge-
sundheitliche Komplikationen oder eine
mangelnde Kinderbetreuung beriicksich-
tigt, erhdht sich ihr Anteil auf 15 %.

Handlungshedarf
Die Befragung der Miitter und Betriebe
zeigt, dass ein bezahlter Mutterschaftsur-
laub vor der Geburt nur einem Teil der He-
rausforderungen begegnen wiirde, die sich
rund um die Mutterschaft ergeben. Vielen
der betroffenen Frauen gelingt der Wieder-
einstieg ins Erwerbsleben nicht reibungs-
los. Aus ihrer Sicht besteht die grosste He-
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rausforderung darin, eine gute Losung fir
die Weiterbeschéftigung nach dem Mutter-
schaftsurlaub zu finden. Aus Sicht der Miit-
ter steht weniger eine Aufteilung des Mut-
terschaftsurlaubs auf die Zeit vor oder nach
der Geburt zur Diskussion. Vielmehr beman-
geln sie seine ungeniigende Gesamtdauer.
Und auch der Vaterschaftsurlaub oder eine
Elternzeit stehen weit oben auf der Liste der
ungeldsten Anliegen.

Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber se-
hen eine grosse Herausforderung in der
Zusammenarbeit mit den Arztinnen und
Arzten: Zu oft wiirden Arbeitsunféhigkeits-
zeugnisse oder Beschéaftigungsverbote aus-
gestellt, statt abzuklaren, inwieweit eine
angepasste Arbeitstétigkeit noch méglich
ware. V.a. kleinere Betriebe beklagen zu-
dem die finanzielle Belastung, die ihnen
durch schwangerschaftsbedingte Erwerbs-
unterbriiche wahrend der Wartefrist der
Taggeldversicherung entsteht. Auch die
Lohnersatzpflicht bei einem Beschéfti-
gungsverbot wird als wirtschaftlicher Nach-
teil erwahnt. Uberdies wiesen mehrere Be-
triebe auf die Gefahr einer Diskriminierung
jlingerer Frauen bei der Rekrutierung hin,
weil potenzielle Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber unter Umstdnden nicht bereit
sind, allféllige betriebliche Mehrkosten zu
tragen, die schwangerschaftsbedingt sind.

Fazit: Informationsliicke
der Arbeitgeberschaft schliessen
Ein Uber Sozialversicherungsabgaben finan-
zierter Urlaub vor der Niederkunft wiirde
v.a. betroffene Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber entlasten, denn bei einer Lohn-
fortzahlungspflicht bei gesundheitsbeding-
ten Absenzen tragen sie die ungedeckten
Lohnkosten. Schwangere Arbeitnehmerin-
nen in stabilen unbefristeten Arbeitsver-
haltnissen hingegen missten kaum wirt-
schaftliche Einbussen hinnehmen, da die
meisten fiir die Wochen vor der Geburt ent-
weder (iber das Krankentaggeld oder den
Lohnersatz bei einem allfélligen Beschéfti-
gungsverbot gut abgesichert sind. Wenn es
zu wirtschaftlichen Einbussen wéhrend der
Schwangerschaft kommt, sind diese oft
durch atypische Arbeitsverhaltnisse oder
eine Probezeit und weniger durch gesund-
heitsbedingte Absenzen in den letzten Wo-
chen der Schwangerschaft bedingt. Deutli-
che Absicherungsliicken fiir schwangere
Frauen bestehen im Falle von Arbeitslosig-
keit. Bei gesundheitsbedingter Arbeitsun-
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fahigkeit besteht lediglich ein Anspruch auf
30 Taggelder der Arbeitslosenversicherung.
Zudem sind Aussteuerungen vor der Geburt
moglich.

Die Befragungen zeigen des Weiteren eine
Informationsliicke der Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber im Bereich des Mutter-
schutzes. Viele sind sich ihrer Pflicht zur Ri-
sikobeurteilung von Arbeiten, die fir die
Mutter und das ungeborene Kind potenziell
gefahrlich oder beschwerlich sein kénnten,
nicht bewusst und kommen diesbeziiglich
ihrer Informationspflicht haufig nicht nach.
Schliesslich ist anzumerken, dass viele der
befragten Frauen und Unternehmen auf
die in vielerlei Hinsicht schwierige Heraus-
forderung hingewiesen haben, gangbare
Losungen fir den Wiedereinstieg und die
Erwerbstatigkeit nach dem Mutterschafts-
urlaub zu finden, die von allen Beteiligten
Uberzeugt mitgetragen werden. o

Redaktionell leicht bearbeitete Version eines Artikels,
der erstmals in «Soziale Sicherheit / CHSS» Nr. 3/2018,
S. 36 bis 40, erschien.

Literatur

Rudin, M., Stutz, H., Bischof, S., Jdggi J. & Bannwart,
L. (2018) Erwerbsunterbriiche vor der Geburt. Bern:
Bundesamt fiir Sozialversicherungen. Beitrage zur
Sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 2/18.
www.bsv.admin.ch, Titel eingeben.

Bundesrat (2018) Mutterschaftsurlaub. Erwerbsunter-
briiche vor der Geburt. Bericht des Bundesrates in
Erfiillung des Postulates 15.3793 Maury Pasquier vom
19. Juni 2015. www.bsv.admin.ch



\WELEDA
MUSTER-
PAKETE
FUR
HEBAMMEN. |

NN &

Sie michten Muster fiir
die Klinik? Sprechen Sie uns
dazu gerne an.

& Mit Kennenlerngréssen zur Weitergabe
an die von Ihnen begleiteten Familien

& Bestellung: hebammen@weleda.ch
Telefon: 061 705 22 22

Zertifizierte

NATUR-
KOSMETIK

& weweon |

WELEDA

KOSTENLOS\'
BESTELLEN pmuntetRNV=T2 08

Seit 1921

BABY

o o

RPSS s

Seit 1921

NP P
RENGEN
| CREME
‘ @Oeufsc“\f}b 4
Willkommensset

Ankommen im Leben mit Weleda.

Calendula Babypflege - -
vom ersten Tag an.
s \




	Mutterschaftsurlaub : Erwerbsunterbrüche vor und nach der Geburt

